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Resolution 1165 (1998) 
vom 30. April 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner Resolution 955 (1994) vom 8. No-
vember 1994, 

 unter Hinweis auf seinen Beschluß in der genannten Re-
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 a) den Kammern, und zwar drei Strafkammern und 
einer Berufungskammer; 

 b) dem Leiter der Anklagebehörde ("Ankläger"); 

 c) einer Kanzlei. 

Artikel 11 

Zusammensetzung der Kammern 

 Die Kammern setzen sich aus vierzehn unabhängigen 
Richtern zusammen, von denen nicht mehr als einer Ange-
höriger desselben Staates sein darf und die wie folgt tätig 
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